
Änderungen der Fischereiabgabemarke dem 

Urlauberfischereischein und den Gebühren nach LFischG-DVO 

 
bis zum 30.09.2025 

 

 
ab. 01.10.2025 bis zum 

31.12.2025 

 
ab 01.01.2026 

 
Die Gebühr für die 
Fischereiabgabemarke beträgt  
10,00 Euro (es werden keine 
Verwaltungsgebühren erhoben)  
 
Fischereiabgaben können für die 
Jahre 2025 bis 2029 ausgestellt 
werden. 
 
 
Der gewohnte Onlinedienst ist für 
Bürger*innen nutzbar.  

 
Die Gebühr für die 
Fischereiabgabemarke beträgt  
18,00 Euro inklusive einer 
einmalige Verwaltungsgebühr von 
8,00 Euro.  
 
Auch beim Voraberwerb für mehrere 
Jahre ist die Gebühr einmalig zu 
zahlen. 
 
 
DigiFischDok ist der neue 
Onlinedienst vom Land S-H über 
den die Fischereiabgabemarke, der 
Urlauberfischereischein und der 
Angelschein ausschließlich erstellt 
werden.  
 

 
Die Fischereiabgabemarke kostet 
über den Onlinedienst 20,00 Euro 
inklusive 2,00 Euro 
Verwaltungsgebühr für das  
Land S-H.  
 
Beim Kauf bei der 
Ordnungsbehörde beträgt die 
Gebühr 28,00 Euro inklusive  
2,00 Euro Verwaltungsgebühr für 
das Land, sowie 8,00 Euro 
Verwaltungsgebühr für die 
Ordnungsbehörde.  
 
Der Urlauberfischereischein 
Kostet inklusive Fischereiabgabe 
über den Onlinedienst 38,00 Euro 
und bei Ausstellung in der örtlichen 
Ordnungsbehörde 50,00 Euro.  
 

 

Quelle: Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz, Dr. Roland Lemcke, Referent für Fischerei, IX 342 – Stand 19.06.2025 

 Die ausformulierte Bürgerinformation finden Sie unter www.kappeln.de  

http://www.kappeln.de/

